
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift 

 
Sparkasse Fürstenfeldbruck  Kto.-Nr.  8000812 BLZ  700 530 70  IBAN:   DE 15 7005 3070 0008 0008 12  SWIFT-BIC:   BYLADEM1FFB 
Volksbank Fürstenfeldbruck Kto.-Nr.  19100  BLZ  701 633 70  IBAN:   DE 75 7016 3370 0000 0191 00 SWIFT-BIC:   GENODEF1FFB    
HypoVereinsbank Fürstenfeldbruck  Kto.-Nr.  33008090  BLZ 700 202 70  IBAN:   DE 37 7002 0270 0033 0080 90 SWIFT-BIC:   HYVEDEMMXXX 

 

Kassenzeichen:  

Objekt:  

Telefax Allgemein:   08141 / 282-1199 
Telefax Steueramt:  08141 / 282-2210 
Telefax Stadtkasse: 08141 / 282-2227 

 
Teilnehmer am Einzugsverfahren:  

 

Name, Vorname, Firma 

 
 

Straße, Hausnr. 

 
 

PLZ Ort            Telefon/Fax/Email 

 
 
Hiermit ermächtige/n ich/wir die Stadt Fürstenfeldbruck ab dem ___________________ zum jeweiligen 
Fälligkeitstag zu Lasten des unten angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen  
(wenn kein Datum angegeben ist, gilt der Tag des Eingangs): 
 

 Grundsteuer A         Miete 
 

 Grundsteuer B         Pacht 
 

 Gewerbesteuer (inklusive Vorauszahlungen und Zinsen)     Gewerbesteuer (nur Vorauszahlung) 
 

 Kindergarten-/Hortgebühren (Gebühr, Verpflegung, Tee-/Spielgeld)   Hundesteuer 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
Wichtiger Hinweis: 
Es werden auch alle rückständigen Nebenforderungen (Mahngebühren, Zinsen, etc.) inklusive angefallener 
Bankgebühren eingezogen. 
Bei Rücklastschriften erfolgt keine weitere Abbuchung mehr. Der ausstehende Betrag muss zunächst beglichen 
werden, erst danach kann wieder ein erneuter Abbuchungsauftrag erteilt werden. 
 

Meine/unsere Bankverbindung: 
 

 
 

BLZ       Kontonummer 

   
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit den oben genannten Hinweise und Erläuterungen 
einverstanden bin. 
 
 
 

 Zurück an 
 
 
Stadt Fürstenfeldbruck 
Hauptstr. 31 
82256 Fürstenfeldbruck  

Ort, Datum,  
Unterschrift d. zeichnungsberechtigten 
Kontoinhabers (ggf. Firmenstempel) 
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Hinweise: 
 
1. Die Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren ist freiwillig. 
 
2. Mir ist bekannt, dass meine Bank durch Überweisungsträger/Lastschriften über den jeweiligen 
Zahlungsgrund (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer) unterrichtet wird. 
 
3. Zur Durchführung des Abbuchungsverfahrens ist es notwendig, dass Ihre personenbezogenen 
Daten in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet 
werden. 
 
4. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf. 
 
5. Bitte reichen Sie die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben ein. Beachten Sie 
bitte, dass Abbuchungen von Sparkonten nicht möglich sind. Sollte sich Ihr Konto ändern, bitten 
wir um rechtzeitige Mitteilung, damit Rückbuchungsgebühren (die Ihnen anschließend in 
Rechnung gestellt werden) vermieden werden. 
 
6. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge die erforderliche 
Deckung aufweist, andernfalls ist das kontoführende Geldinstitut nicht verpflichtet, den 
Abbuchungsaufträgen zu entsprechen und es entstehen Ihnen weitere Kosten. Die 
Einzugsermächtigung wird anschließend ohne eine weitere Mitteilung gelöscht. 


